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32�i,��t ar: ce!:.. :T2�i::�3=-:-3-: ___ aaM _____ _ 

A. Vo�be�erku�ge4 
----------------------------------

der 

32�lon, die am 7. Juni 1978 in Ge�f zu ihre� 54. Tagung 

150) liber die Arbe��s�er�altung: 

Rol:e, Aufgaben, Aufbau 

i��) betre!!er:c -. ..; � L 

Rclle, Aufgeben, Aufbau • 

.;.;e:' amt l iche deutsche Wo r tlau t der angeführten ictel.'nationalen 

U�kunden ist in der Anlage beigeschlossen. 

,�edes r:itglieä der I.:1tern9.tionalen A::-bei":so:::-ganisation ist gemäß 

,Ar"!'.;ikel 19 der Verfassung der L"1i:erna-:;ionalen Arbe:t'Csorga.:::.isation, 

3GBl.Nr. 223/1949, verpflichtet, die va:::. der In�ernationalen 

2U8��ndi�en Stellen im Einblick auf ihre Verwirklichung durch � -
die Gesetzgebung oder du:::,ch andere fla��nan..:r.e:: vo::,zulegen. 

B. Die internationalen D:::-kunden 
=================== ============ 

die 

e.::..nes 'tJirksaD. f1JrJ..:"Cicnierenden Systeos ce:- ;�:-':::ei ;;sver'lIial"C'ung, 
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durch direkte Verhandlungen zwischen den Verbänden der Arbeit­

geber und der Arbeitnehmer geregelt werden können. Innerhalb 

des Systems der Arbeitsverwaltung sind Vorkehrungen zu treffen, 

u� auf na tionale� , regionaler und lokaler Z�e�e so�ie fUr d ie 

verschiedenen Wirtschaftssektoren Beratungen, Zusa�enarbeit 

und Verhandlungen zwischen den öffent li chen Stellen und den 

maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber und der Arb eit nehreer zu 

gewährleisten . Die i� Rahmen des Systems der A=beitsverwaltung 

jeweils zuständigen Stellen sind für die Vorbereitung, Durch­

führung, Koordinierung , Überwachüng und uDerp�lfung der inner­

staatlichen Arbeitspolitik verantwortlich oder wirken dabei 

mit. S ie haben insbesondere bei der innerstaatli��en Beschäfti­

gungspolitik mitzuwirken, die Lage der Beschäftigten und Arbeits­

losen zu untersuchen, laufend zu beobachten, Mißstände und Mängel 

aufzuzeigen sowie Abhilfemaßnahmen vorzus chlagen, Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern sowie deren Verbänden ihre Dienste zur Ver­

fügung zu stellen im Hinblick auf die Förderung einer wirksamen 

Beratung und Zusammenarbeit zwischen den öffentlichen Stellen 

und den genannten Verbä�den sowie zwischen diesen Verbänden, 

und zw ar auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie 

in den verschiedenen Wirtschaftssektoren, und Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer sowie deren Verbände auf Wunsch fachlich zu bera­

ten. Bei Vorliegen gewisser Vorau s setzungen ist - nötigenfalls 

stufenweise - die Ausdehnung der Aufgaben des Systems der , 

Arbeitsverwaltung auf Tätigkeiten zu fördern, die zusammen 

mit anderen zuständigen Stellen durchzuführen sind und die 

p�beitsbedingungen und das Arbeitsleben vo� rechtlich nicht 

als abhängig beschäftigt geltendenErwerbstätigengruppen betreffen. 

In uoereinstimmung mit der innerstaatlichen Gesetzgebung und 

Praxis haben die im Rahmen des Systems der Arbeitsverwaltung 

zuständigen Stellen des weiteren an der Vorbereitung und Aus­

arbeitung der staatlichen Politik auf dem Gebiet der internatio­

nalen Arbeitsru�gelegenheiten sowie der Vertretung des Staates 
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::';:Ö::�lle:l, 0'0 die iü:::- besti.:nm""Ce 'Tä1:�gkei i;en der A.:'cei -::s'lerwal­

CUng zus��ndigen halbstaatlichen sowie die :::-egionalen oder 

l�k::üen Stellen ge.wäß den inners-caatlicher.. Gesetzen l:nd unter 

:3e8c:htung der i}:'l-l"J.e:l gesetzten Ziele :::'andeL'"l, ITll':S das ;'..r'beits-

�inisterium oder eine andere vergleichbare Stelle über die 

Personal des Syste:ns der Ar'bei tsver'...;al turlg al:s:::-eic:t.end quali-

�iziert sein, Zuga�g zu der e:::-forderlic�en Ausbildung haben, 

vcn unzul�ssigen äußeren EinfItissen unabhängig sein sD w ie tiber 

den Status, die materiellen Mittel und die Fin3.1J.zmittel ver­

fügen, die für die wirksame Erftillung seiner Aufgaben erforder­

lich sind. 

Die Emüfeblun�, die in ihrem ersten Teil den Wortlaut der 

Artikel Ibis 4 des uoereinkommens wiedergibt, enthält in den 

folgenden Teilen detaillierte Vorschläge tiber·Aufgabe� und Auf­

bau des innerstaatlichen Systems der Arbeitsverwalt ung. 

c. Rechtslage und Folgerungen 
============================= 

Zentralst elIen des Bundes hat der liberwiegende 

Teil erklä.:::-t,  vom 'liirkungsbereich des uoerei::L.1<ommens :r.ich:: berühr:: 

Z� sein bzw. gegen dessen Ratifikation keine Eeden�e� zu haben. 

3iJ::ldesministeri.um für Finanzen hi:c:.geg-en hat VQ::::,behalte §:egE'D. 

2at":.fikation des Ubereinkommens angemeldet, da hiedurch 

�0r je�ze!� te5tehe�de Rab�en der Arbeitsmarktf�::::,de::::,u�g auf 

�.; (� - ::,':; t;ä:�d i g e :'/Jer b stä �:;,.ge Per soner: er',ve:i t e=",� 'N e:-d en ;;J.üß t e. 

�e:�ens dsr Interesse�vertretungen der Arbei��ebe::::, wu=den zwa� 

v�c der Vereinigung österreichischer Industrieller keine Sin-

�ati�ikation des 

der ge�erblic�en 

._ Li. _ 
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Die Interessenvertretungen der P�beitnehme= sprachen sich f ür 

e�ne Ratifikation des uoereinkcmme�s aus, da die carin vorge­

sehenen Maßnahmen den Interessen der Ar:eitnehmer förderlich 

und zum Großteil in Österreich verwirklicht sind. Allerdings 

waren auch sie der Auf fassung, daß d�e in Artikel 7 enthaltene 

?orderung einer bestimmten Interpretation bedürfe. 

In den vorliegenden Äußerungen der Ämter der Landesregierungen 

werden keine Bedenken gegen die Ratifikation des uöereiTIkommens 

angemeldet bzw. erklärt, daß die Forderungen des üt erein-
���� 

kommens im wesentlichen erfüllt sind. 
-- ... 

Eine Gegenüberstellung der Forderungen des Übereinkommens und 
der Vorschläge der Empfehlung mit den einschlägigen öster­

reichischen Vorschriften hat f olgendes ergeben: 

Das Übereinkommen 

Artikel 1 des Übereinkommens definiert in lit.a den Begriff 
"Arbeitsverwaltung' als Tätigkei�en der öffentlichen Verwaltung 

auf dem Gebiet der innerstaatlichen Arbeitspolitik und in lit.b 
den Ausdruck "System der Arbeitsverwaltung' als sämtliche für 

die Arbeitsverwaltung ver��twortliche oder damit befaßte 

Organe der öffentlichen Verwaltung, seien es ministerielle 
Dienststellen oäer öffentliche Stellen einschließlich halb­
staatlicher und regionaler oder lok�ler Stellen, sowie jeden 
institutionellen Rahmen für die Koordinierung der Tätigkeiten 

solcher Organe und rur die Anhörung und Beteiligung der Arbeit­
geber und der Arbeitnehmer und ihrer Verbände. 

Die Kann-Bestimmung des Artikels 2 des Übereinkommens, wonach 
bestimmte Tätigkeiten der Arbeitsve�altung_ nicht staatlichen 
Organisationen, insbesondere den Verbänden der Arbeitgeber und der 

Arbei-cnehmer,übertragen oder anvertraut werd.en können, ist in 
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Csterreich ve�yirklicht. So 3ind z.B. auf �runc des Arbeiter­

kammerge setzes, EGB1.Nr. 105/1954, i.d.g.F., die Arbeiter­

kamoern tL�d der �-rbeiterk�ertag berufen, die sozialen, 

wirtschaftlichen, berufliche� und külturel1en Interessen der 

Dienstnehmer zu vertreten ��d zu förde�, wobei der autonome Auf­

gabenbereich der Arbeiterkammern tL�d des Arbeiterkammertages im 

§ 2 dieses Gesetzes durch Hervorhebung der ?"i. chtigsten Aufgaben 

demonst�ativ näher umschrieben ist . 

Der Kann-Bestimmung des .�ikels 3 des �oereinkommens - bestimmte . . 
Angelegenheiten der innerstaatlichen Arbeitspo litik können durch 

direkte Verhandlungen zwischen den Verbänden der Arbeitgeber und 

der Arbei tnebmer geregelt werden - wird. in Österreich a.uf dem 

Gebiet der kollektiven Rechtsgestaltung entsprochen. Gemäß dem 

Arbeitsverfassungsgesetz, BGBI.Nr. 22/1974, werden in Österreich 

Kollekti��erträge zwis chen kollektivvertragsfähigen �örperschaften 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer auf Grund der i��en ex lege 

oder kraft Zuerkenillmg zukommenden Kollektivvertragsfähigkeit 

abgeschlossen. 

Der Forderung des Artikel s 4 des Übereinkommens, der den ratifi­

zierenden Mitgliedstaat zur Einrichtung eines wirksam fiL�tionie­

renden und ord.nt).ng��gemäß koordinierten Systems der Arbe i tsver­

wa.l tung verpflich·�et, wird in Österreich durch das Bundes­

ministeriengesetz 1973, BGBI. !Tr. 389, sowie ins'besondere durch 

die Tätigkeit des Bundesmi��steriums ftir so zi ale Verwaltung 

und s ein er nachgeordneten Dienststellen auf Grund der einschlä­

gigen Rec�tsvorschriften wie z.B. Arbeitsma�ktfördel�gsgesetz, 

BGB1.Nr.31/l969, Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGB1.Nr. 

609, Arbeitsinspektionsgesetz 1974, BGBl.Nr.143, Rechnung ge­

tragen. 

Auch Artikel 5 des Übereinkommens, der in seinem Absatz I Vor­

ke��gen fordert, um innerhalb des Systems der }�beitsver-

6 -
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wal ttt ... '1g Beratungen, ZusaJ1'1...I!lenarbei t und Verhandlungen zwi schen 

den ö ffentlichen Stellen und den maßgebenden Verbänden der 

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zu gewährleist en, und die 

gemäß Absatz 2 auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

sowie für die verschiedenen Wirtschaftssektoren zu treffen 

sind, ist erfüllt. - Die Beteiligung der Verb��de der Arbeit­

geber und der Arbeitnehmer ist einerseits im Bereich der Gesetz­

gebung durch die institutionalisierte Einschal���g dieser Ver­

bände im Be5�tachtungsverfahren sowie �'1dererseits durch die 

in verschiedenen Gesetzen fest gelegte Mitwirkung dieser Ver-

bände gewährleistet. So z.B. gehören dem beim Bundesministerium 

ftir soziale Verwaltung gemäß § 41 des Arbeitsmarktförderungs­

gesetzes errichteten Beirat für Arbeitsmarktpolitik, der den 

Bundesminister für soziale Verwal��g bei der Festlegung der zu 

verfolgenden P�beitsmarktpolitik und bei der Beurteilung wichtiger 

Fragen des Arbeitsmarktes berät , sechs Vertreter der maßgeb­

lichen Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer an. Die 

Mitwirkung der Sozialpartner. ist �ch auf Iandes- bzw. Bezirks­

ebene sichergestellt, wo bei den Dienststellen der Arbeits­

marktverwal tung ( Landesarbei tsämter und Arbeitsämter) eben­

falls·:Beratungsorgane ( Vervvaltungs- und Vermittlungsausschüsse) 
e�ichtet sind, denen Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeit­

nehmer angehören. 

Im Rahmen der }�lgemeinen Arbeitsaufsicht finden in Abständen 

von jeweils zwei Jahren Konferenzen der Amtsvorstände der Arbeits­

inspektion, Konferenzen über Angelege��eiten des Kinder-, Jugend­

lichen- und Lehrlir.gsschutzes sowie Konferenzen über ��gelegen­

neiten des U�tterscAutzes, der Frauenarbeit und des Schutzes der 

in Heimarbeit Beschäftigten statt, die sich mit Problemen im 

g�'1zen Bundesgebiet beschäftigen. An diesen Konferenzen nehmen 

sowohl Vertreter der gesetzlichen Interessenvertretungen der 
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treten. 

des Systems der J._r-::>2i tsverw2.1 tllng j ewei::'s z'..lstänc1..i ger- 3tellen 

:�r die Vorberei�J�g, Durchfi��b' Kocrdinie�lg, trc 0�nachur.g 

un<i 'L"'berprü.f'11-'l1g de::- in.�erstaa.tlichen A.rbei tspoli tik ver-ant­

wortlich oder 7'rirke!1 dabei mit 11.."1d sind für die Vorbc:.:'ei tung 

und Dttrchführu..11.g der zur Ve:r'\virklichlL"lS' d.ieser Politik er­

la�;;senen Gesetzgebung zuständig. Diese Stellen haben nach 

A�')S'� ins':Jcsondere bei der innerstaatlic:!:.en Bcschti:�igt'l.ngs-

poli tik witzuvlirken, die Lage der Beschäftit:, �en und P..rbei t slos en 

au= des Gebiet der Arbeitsbeding�gen tL'l1d des Arbeits�ebens zu 

tL"1te:!"suchen, laufend zu beobachten, auf iJli�stände tL"1G. �,f2.ngel hin­

zuweisen sowie Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen, fe� er Arbeit­

gebern und .Arbei tner...mern sowie deren Verbände!: ihre Dienste zur 

Veri'ügtL'1.g Z"..l. stellen im Hinblick auf die Förde:'1..mg eir:e:!" wirk­

samen 3era��g und Zus�enarbeit zwischen den öffentlichen 

Stellen un� den genannten Verbänden sowie z��schen diesen Ver-

bänden un� z:.va::- �uf nationaler, regionaler 1.L'l'J.d lök�ler Ebene 

20wie i:l den verschiedenen Wirtschafts:sel-:-:cren und sc!:ließlich 

J'ubei t2:eber :.::::d P..rbei tner..I:!er sowie d.eren Verbände auf \'[unsch 

fachlich. zu. bcr�tel1. - I!!1 Ral-'..rnen der Arbei tsmarktverwal t1.ll1.g 
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obliegen dem Bundes.ministerium für soziale Verwaltung in 

erster Linie Organisation, Grundlagenarbeit, Planung und 

Koordination. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung regelt 

auf Bundesebene die einheitliche Durc��tib-�g der den Dienst­

stellen der Arbeitsmarktverwal��g vom Gesetzgeber übertragenen 

Aufgaben. Der Bundesminister für soziale Verwaltung erläßt auf­

grund der Gesetze Verordnungen, erteilt den unterstellten Landes­

arbeitsämtern und Arbeitsämtern Durchf��gsweisungen und ent­

scheidet in jenen Angelegenheiten selbst, die ihm der Gesetz­

geber generell zur Entscheidung zuordnet oder die er sich im 

Einzelfall zur Entscheidung vorbehält. Das Bundesmir�sterium 

fUr soziale Verwaltung fuhrt die Dienstaufsicht über die Ländes­

arbeitsämter und Arbeitsämter und ist im behördlichen Verfahren, 

soweit die Gesetze dies vorschreiben, Berufungsinstanz gegen 

Bescheide der Landesarbeitsämter. 
# 

Durch Verordnung des Bundesministers fUr soziale Verwaltung 

können Landesarbeitsämter und Arbeitsämter errichtet oder �­

gelassen werden. Die Standorte der Dienststellen sollen jeweils 

den Erfordernissen der Wirtschaft und der Bevölkerung entsprechen. 

Die Vorsorge für die personelle und technische Organisation erfolgt 

teils als Reaktion auf gegenwärtige oder unmittelbar bevorstehende 

Veränderungen der Arbeitsmarktlage, teils durch Maßnahmen, 

die längerfristigen Entwicklungen gerecht werden. 

Neben der eben ervlähnten personellen und organisatorischen 

Vorsorge IUr das Funktionieren der Arbeitsmarktverwaltung ist die 

Erarbeitung der Grundlagen ihrer Tätigkeit die wichtigste Auf­

gabe des Bundesministeriums fur soziale Verwaltung. Dafür wer-

den Informationen über alle wichtigen Vorgänge auf dem Arbeitsmarkt 

benötigt. Die Arbeitsmarktverwaltung erhält diese Informationen 

durch tägliche direkte Kontakte mit Betrieben, Behörden und 

Organisationen, insbesondere mit jenen der Sozialpartner. Auch 

systematische Untersuchungen der Arbeitsmarktlage bei der Er-
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stallung allgemeiner Arbei tskräiteprognosen, wie sie d?...IlJ.'1. das 

Arbeitsrnarktförder�gsgesetz vorschreibt, tragen dazu bei. 

Auc� Daten, die nicht tL�ittelbar die Beschäftig�g betreffen, 

ö�e solche über die Bautätigkeit (Baustatistik), sind für die 

Arbei tsmarktbeobachtung von Bed eutu..."1g . Weitars sind tli ttailun-
. 

gen über Betriebseinstellungen und -einschränkungen wichtig. 

Nicht zuletzt bieten .die eigenen Statistiken der Arbeitsmarkt­

verwal t'U...'"1g vlert-volle Informationen. 

All� diese Informationen werden, wie es das Arbeitsmarktförde­

rungsgesetz vorschreibt, zentral beim Bundesministerium �ür 

soziale Verwaltung fü= eine GesamtbeurteiltL�g der Entwicklung 

auf dem Arbeitsmarkt ausgewertet. Die Gesamtbeurteilung ist 

eine Vorstufe der Planung für den richtigen Einsatz der zur 

Förderttng des Arbeitsmarktes notwendigen Maßnahmen. 

Die wichtigsten Grundlagen der Planung sind Prognos�n über • 
, Rückwirkungen der Konjunkturentwicklung und �er St��turent-

v/i cklung auf den Arbeitsmarkt , die für den Arbeit�kt bedeut­

samen Bevölke��gsentwicklungen sowie die quantitativen und 

qualitativen En�icklungen in einzelnen Berufsfamilien und 

Berufen. 

Di e Arbeitsmarktpoliti k  erfordert Pl�"1ung auf ��zere und' 

längere Sicht. Die kürzerfristige Planung zielt darauf ab, die 

Tätigkei t der Arbei tsmarktverwal tung an' -konjun1.-tur- und saison­

bedi�gte Änderungen anzupassen. Die längerfristige Pl�"1ung hat 

den Zweck, dasselbe bezüglich struktureller, wirtschaftlicher, 

tec��ologischer oder demografischer Veränderungen zu erreichen. 

Auf dem Gebiet des Arbeitsmarktservice erforscht das Bundes­

ministerium �ür soziale Verwal�g stfuldig die Anwendungsmög­

lichl�9iten \L�d den Bedarf neuer Dienstleistungsformen und 
• 

neuer tec!'J!lischer Hilfsmittel. Entscheidend. ist hiebei die 

Festlegung ·von Richtung, C'mfang und Priorität der Arbeit . 

- 10 -
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Eine der wichtigs�en Aufgaben ist die .��regung und Koordi�a-

tion von Maßnahmen zur Arbeitsbescnaffw,g und Arbeitsplatz­

sicherung: sowie der arbei�s.marktpolitisch wirks�e Einsatz 

vo� Beihilfen, e�wa solcher zur Förderung der beruflichen und 

geografischen rlfobili täte Aufgabe des Bundesministeriums rur 

soziale Verwaltung ist dabei, allgemein vernertbare arbeits­

marktpolitische Kriterien zu erarbeiten und ihre Anwendu.�g 

in aktuellen Si��ationen herbeizuführen ( Festlegung von 

mangelberufen, Bestim:nung von Wirtschaftszweigsn, Berufen und 

Gebieten, denen im besonderen Maße Arbeitskräfte zuzuführen sind.). 

Auf dem Gebiet der Berufsberatung behandelt das Bundesministerium 

für soziale Verwaltung im allgemeinen organisatorische und 

nethodische Fragen der Berufsberatung und stellt das nO�Nendige 

J.nformai�ionsmaterial bereit. Es sorgt dafür, daß dieses Material 

laufer.d an die rasche Entwicklung des .. \rbei t s.markt es und des 

Ausbildungswesemangepaßt wird, ebenso wie Inhalt und Ge­

staltung der Info�ationen an den Bedarf der Rat suchenden. 

Dem Bundesministerium für soziale Verwaltung obliegt auch die 

Erarbei�g �d Publizierung yon Tnformationsm�terial über' 

Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten. Solches Material wird 

sowohl von den Ratsuchenden als auch vom eigenen Personal benö tigt . 
Dabei ist auch auf die Zusammenset��g der Ratsuchenden und auf 

die Veränderungen der Berufswelt und des Ausbildungswesens Rück­

sicht zu nehmen. Bei Erhebungen über Berufe und Ausbildungswege 

hält das Bundesministerium für soziale Verwaltung Kontak� mit 

den P:b9itsmarktpartnern und ihren Organisationen. 

Auf dem Gebiet der be�flichen Rehabilitation veranIaßt das 

��desministerium zUr soziale Verwaltung die nötigen Erhebungen, 

Versucbstätigkeiten und Kontrollu.�tersuchungen, die IUr die 

Entwicklungsarbeit und die Festlegung von Umf��g und !��alt 'der 

Reheoilit�tionstätigkeit der La.ndesarbeitsämte� und P�beitsämter 

erforderlich sind. 
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Auf dem Gebiet der Schulung von Arbeitskräften obliegt dem 

��desministerium f:� soziale Verwaltung die Analyse, Planung 

und Koordination von Fragen, die die berufliche Aus- und 

Weiterbild��g betreffen. Das geschieht in Zusamme��rbeit mit 

den A=beitsmarktpartnern, den von ir�en eingerichteten Schulungs­

institutionen und den berührten Ressorts. 

Das Bundesministe�ium für soziale Verwaltu.�g e�tfaltet auch 

wichtige Tätigkeiten auf dem Gebiet der Arbeitsplatzsicherung 

und -erhaltung. Es ist hier zwischen kürzerfristigen Beschäfti­

gungsschwar.L�gen und strukturellen Beschäftigungsschwierig­

keiten zu unterscheiden. Hinsichtlich der P�beitsplatzsicherung 

steht für das BQOdesministerium für soziale Verwal�xng die 

Entwicklungsarbeit im Vordergrund. Es sind laufend neue 

Formen zu entwickeln, in denen die Beihilfen etwa zur Bekämpfung 

der Winterarbeitslosigkeit einzusetzen sind. Bev�glich der 

Arbeitsplatzsicher�g bei str�turellen Beschäftigungsschwierig­

keiten werden im Sozialministerium neben Entwicklungs- und Grund- ' 

lagenarbeit auch viele Einzelfälle bearbeitet, weil die Bei­

hilfen meist über jenem Betrag liegen, bei dem sie noch von den 

Landesarbeitsämtern erledigt werden können. 

Den Beratungs- und Informationstätigkeiten des Bundesninisteriums 

rür soziale Ver?/altung kommt bei der St�,dortwahl bes o nders große 

Bedeutung zu. Das �linisterium informiert über die für Betriebs­

g.ctL�dungen geeigneten Gebiete. Die Arbeit in diesem Bereich er­

fordert ebenfalls enge Zusammenarbeit 'mlt vielen Stellen, ins­

besondere aber mit den Stellen, die sich mit Raumordnungsfragen 

und Fragen einer koordinierten Wirtschaftspolitik befassen. 

Den Landesarbeitsämtern obliegt im Rahmen der ihnen vom Bundes­

ministeriuc rtir soziale Verwaltung erteilten g.nL�dsätzlichen 

Weisungen die Durchführung der Arbeitsmarktpolitik auf Landes­

ebene, also unter besonderer Bedachtnahme auf regionale Gesichts­

pUk�te und Entwickl'xngen. Sie wirken aber auch an der vom Bundes­

ministerium für soziale Ver�altung durchzufür�enden Arbeitsmarkt-
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und Berufsforschung mit, indem sie laufend die Lage und Ent­

wicklung des Arbeitsmarktes und der Berufe beobachten und 

zur Erarbeitung der Grundlagen für eine aktive Arbeitsrnarkt­

politik des rünisteriums bei�ragen. Im R���en der im Arbeits­

marktförderungsgesetz vorgesehenen arbeitsmarktpolitischen 

FördenL�gsmaßnahmen durch Gewährung von fi���ziellen Beihilfen 

haben die Landesarbeitsämter über alle Beihilfenbegehren zu 

entscheiden , soweit sie bei den delegierbaran Beihilfentypen die 

Entscheidung r�cht auf die Arbeits�ter delegiert haben - es 

handelt sich im wesentlichen um Beihilfen zur Förderung der 

geografischen oder beruflichen Mobilität für Einzelpersonen .­

oder der Gesetzgeber die Entscheidung nicht dem Bundesministerium 

für soziale Verwaltung übertragen hat. 

Die Landesarbeitsämter sind Aufsichtsbehörden der Arbeitsämter und 

im behördlichen Verfahren (Arbeitslosenversicherungsgesetz, 

Ausländerbeschäftigungsgesetz, Bauarbeiterschlechtwetterent­

sChädigungsgesetz) Berufungsinstanz gegen Bescheide der Arbeits­

ämter. In ihrer Aufsichtsfunktion haben die Landesarbeitsämter 

insbesondere auch für ein en weiteren Ausbau des Arbeitsmarktservice 

bei den Arbeitsämtern zu sorgen. Die Landesarbeitsämter nehmen aber 

auch teilweise selbst für bestimmte Persc.n�ppen (z.B. Maturanten) 

Aufgaben des Arbeitsmarktse�Tice wahr (Sonderdienste). 

Die Arbeitsämter führen innerhalb ihrer örtlichen Zuständigkeits­

bereiche im Rahmen der ihnen erteilten Weisungen alle der Arbeits� 

marktverwaltung vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben durch. Hin­

ter dieser allgemeinen For.mulie��g verbirgt sich eine Fülle 

von Aufgaben, die sich bei Zu�.Uldelegung der wichtigsten 

einschlägigen Gesetze wie folgt darstellen lassen: 

'a) Arbeitsmarktförder�ngsgesetz: Den Kern der Tätigkeit des 

Arbeitsamtes bildet die Einflußnahme auf das Arbeitsmarktge­

schehen durch eine mgglichst umfassen�e Informations-, Be­

ratungs- und Vermittlungstätigkeit sowohl im Dienste der 

Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Di e ses Arbeitsmarkt­

service beginnt bei allgemeinen Maßnahmen der Berufsaufklärung 
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von vor der Berufswahl stehenden Jugendli chen, setzt sich 

mit der Einzelberatung von Personen aller Altersgruppen bei 

der Berufswahl oder bei einem angestrebte'; Bertt:swechsel fort 

und findet ihren Abschluß in der Hilfeleistung bei der Erlan­

gung von Ausbildungs- oder Arbei tsplätzen bzw. i n  der 

Hilfestellung �ur den Dienstgeber bei der Beschaff��g �öglichst 

geei gneter Arbeitskräfte. Im Rahmen dieser Beratungs- und 

Vermittlungstätigkeit unters��tzt das Arbeitsa�t eine allen­

falls notwendige Anpassung der Rat- oder �bei tsuchenden 

an die Erforderni sse des Ausbildungs- oder Arbei tsplatzes 

durch Gewährung finanzieller Beihilfen, insbesondere � 

Förderung der beruflichen und geografischen Mobilität. Das 

Arbeitsmarktförderungsgesetz bietet dem Arbei tsamt diesbezüg­

lich eine Reihe von Beihilfenmöglichkeiten. Im Rahmen des 

Arbeitsmarktservice nimmt auch die Betreu��g der Eepinderten 

(berufliche Rehabilitation) einen besonderen Platz ein • •  

Das Arbeitsamt trägt aber auch zur Aufrecherhaltung der Voll­

beschäftigung oder zur Verhütung von Arbeitslosigkeit da­

durch bei, daß es an Förderungsmaßnahmen zum Ausgleich kurz­

fristiger BeschäftigungsschwarJn4ngen (z.E. Kurzarbeitsbei­

hilfen, . PAF) und zum Ausgleich längerfristiger Beschäftigungs.­

schwi'erigkei ten mitwirkt. 

b) Ausländerbeschäfti��gsgesetz: Dem Arbeitsamt obliegt die 

Überwachung und Steuerung der Ausländerbeschäftigung i n  . 

erster Linie nach arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten 

auf der Bezirksebene im Rahmen der i hm  erteilten Durch­

führungsweisungen. 

c) Arbei tslosenversicherungsgesetz, Sonderunterstützungsge­

setz, Überbrückungshilfe: Eine weitere, sehr wichti ge und 

unter Umständen (z.B. bei stoßartigem großem Anfall von 

Arbei tslosigkei t):. aui3erordentlich belastende und unter 

Termindruck durchzufUhrende Aufgabe ist die Betreuung der 

Arbeitslosen durch Berechnung und Allwei sung der i hnen 

nach den einschlägigen Gesetzen zustehenden Leistungen. 
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d) Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz: Dem Arbeits ­
amt obliegt die Überprüfung tU�d Abrechnung der von den 
Dienstgebern erstellten Anträge auf Erstattung der von 
i��en aus bezahlten Schlechtwetterentschädigungen. 
Die Sozialpartnerorganisationen wi�ke� �� grundlegenden 
und wichtigen Ents cheidungen im Rahmen der bei der Arbeits­
marktverNaltung errichteten Beratungsorgane, wie sie zu 

Artikel 5 dargelegt wurden, mit. 

Für den Bereich der Arbeitsaufsicht wird dieser Artikel durch 
die Tätigkeit der Arbeitsinspektorate, des Verkehrs-Arbeits­
inspektorates , der Bergbehörden s owie der Land- und Forstwirt­
schaftsinspektionen erfüllt. 

Nach Artikel 7 des Übereinkommens ist bei Vorliegen gewisser 
Voraussetzungen, nötigenfalls stufenweise, eine Ausdehnung 
der Aurgaben des Systems der Arbeitsverwaltun� auf Tätigkeiten 
zu fördern, die in Zusammenarbeit mit anderen zuständigen 
Stellen durchzuführen sind und die Arbeitsbedingungen und das 
Arbeitsleben von rechtlich nicht als abhängig beschäftigt geltenden 
Erwerbstätigengruppen betreffen, wie z.B. Pächter, Teilpächter, 
im informellen Sektor selbständig erwerbstätige Personen (damit 
sind vor allem Kleingewerbetreibende, StraßeIL�ändler, Schuh-
putzer etc. gemeint), Mitglieder von Genossens chaften, Personen, 
die in Betrieben mit Arbeiterselbstverwaltung sowie Personen, 
die im Rahmen von Systemen tätig sind, die auf gemeinschaftlichen 
Gepflogenheiten oder Traditionen beruhen. - § 1 Abs .l des Ar­
beitsmarktförderungsgesetzes bestimmt, daß die Arbeitsmarkt­
ve�valtung ihre Tätigkeit s o  ausübt, daß sie insbesondere 
a) Personen bei der Berufswahl und bei einem angestrebten 

Berufswechsel berät, 

b) Eersonen bei der Erlangung eines Ausbildungs- oder Arbeits­
platzes und bei der Aufrechterhaltung ihrer Beschäftigung 
oder Ausbildung behilflich ist, 

c) Dienstgebern bei der Beschaffung geeigneter Arbeitskräfte 
behilflich ist, 
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d) eine allenfalls notwendige .�pass�lg an die Erfordernisse 

des Ausbiläungs- oder Arbeitsplatzes fördert. 

Selbständige Erwerbstätige treten als Adressaten der Arbeits­

mark"tverwaltung vorwiegend daI"..n in Ersc1:.einUl."1g, wenn sie als 

Dienstgeber bereit sind, unselbständige Arbeitskräfte aufzu­

nenmen ode� aber die selbständige ErNerbstäti&�eit aufgeben 

und als unselbständige Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt unter­

kommen wollen. Eine Gleichstellungsmöglichkeit von Selbständi­

gen mit Unselbständigen, insbesondere auch r�nsichtlich der 

im Artikel 7 le'diglich in demonstrativer Weise aufgezählten 

Kategorien von selbständig Erwerbstätigen, besteht nach der 

gegenwärtigen Gesetzeslage nicht. Das Arbeitslosenversiche­

rungsgesetz 1977 ist überhaupt nur auf Dienstnehmer abgestellt. 

Auch im Bereich der Arbeitsaufsicht wird den Forderungen des 

Artikels 7 durch die derzeitige Rechtslage in Österreich nicht 

entsprochen. 

Den Bestimmungen des Artikels 8 des Übereinkommens, wonach in 

Übereinstimmung mit der innerstaatlichen Gesetzgebu.�g und 

Praxis die im Ra...imen des Sys"tems der Arbeitsverwaltung zustän­

dige��Stellen an der Vorbereitung Q�d Ausarbeitung der staat­

lichen Poli�ik auf dem Gebiet der internationalen A=beitsangelegen­

heiten sowie der Vert�etung des Staates in diesen Angelegen­

heiten mitzuwirken haben wird in Österreich insbesondere durch 

, das Bundesministeriengesetz 1973, BGB1.Nr. 389 und die Ver­

fassung der Internationalen Arbeitsorganisation, BGB1.Nr.2231 

1949 bzw. durch die seitens des Bundesministeriums für Auswär­

tige Angelegenheiten gehandhabte Praxis, in diesen Angelegenheiten 

die Stell��gnahmen der zust�"1digen Stellen einzuholen bzw. diese 

Stellen um Entsenciung von E}..�erteIl in die internationalen 

Gremien zu ersuchen, Rechnung getragen. 
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Di e in Artikel 9 de s Übereinkoremens für das Arb e i t smini steri�T. 

o der e in e andere vergle i chbar e  St elle gefordert en Ydttel für eine 

Überprüfung, " ob di e für best immte Tätigke iten der Arbeitsver­

waltung zuständigen halbstaatli chen sowi e di e mi t s o lchen Tätig­

keiten betraut en re gi onalen o cer lokalen Ste llen gemäß den 

i��erstaatlichen Ge setzen und unter Beachtung der ihnen ge s e t zten 

Zi ele handeln, i st in Ö st erre i ch vor alle� durch di e vom Bundes­

mini st erium Iur so ziale Verwaltung aus geübt e .  Ko o rdini erungs- und 

Aufsichtstätigkeit ge��hrl e i s t e t .  

Den in Artikel 10 des Übereinkommens enthalt enen Be stimmungen, 

daß"; " das Personal des Systems der Arbeitsverwaltung eine ausrei chen­

de Qualifi zi erung aufwei sen, Zugang zu der erforderli chen Aus­

bildung h�ben, und von unzuläs s i gen äuß eren Einflüss en unabhän-

gi g  s e in muß s owi e über den Status , di e mat erie llen Mitt el und die 

Finanzmi tt e l  zu verfügen hat , eHe f"ur di e wirksame Erf"ullung 

s einer Al�gaben erforderli ch sind, i st in Ö st erreich durch eine 

Reihe von Re cht svors chriften, wi e z . B . das Beamten- Di enstre chts­

@e s et z  197 9 ,  BGBl . Nr. 32� das Vertragsbedi enstetenge s etz 194 8 ,  

EGBl . Nr . 86 , das Gehalts ge s e t z  19 56 , BGBl . Nr • .  5 4 ,  das Arb ei t s­

marktförderungsge s e t z ,  EGBl . Nr .  31/196 9 ,  das Arbeitsinspektions­

ge s etz 197 4, BGBl . Nr . 14 3 ent spro chen. 

Di e Artikel 11 bis 18 de s Übere inkommens enthalten l e diglich --------------.---
di e allen Übereinkommen der Int ernati onalen Arbeit skonferenz 

gemeinsamen Schlußartike l .  

Zusammenfas s end kar� festgeste llt werden , daß info lge der Ni cht­

erfüllung bzw .  ni'cht V'o llständi gen Erfüllung eini ger Bestimmun­

gen des vorli egenden Übereinkommens di e Vorauss e t ��ge? für 

eine Ratifikatj.on des Übereinkommens Nr . 150 derz eit ni cht ge­

geben ers cheinen . 
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Di-e Empfe.h.lung 

Be zUgli eh d e s  Wortlaut e s  der Empfehlung wi rd auf den ange­

s chlo s s enen amtli chen deut s chen Üb ers e t zungs t ext verwi e s en, 

um eine Wi e derho lung der umfangre i chen V ors chläge zu verme i den, 

zumal für Empfehlungen der Int ernati onal en Arb e i tskonferenz 

e in Ratifikati onsverfahren ni cht vorgesehen i s t .  In den f o lgen­

den AusIur�gen vri rd somi t lediglich unt e r Anführung der Ab­

sätze  der �pfeh1ung di e ' ge lt ende ö st erre i chi s che Re cht slage 

darge st e ll t  und aufge z e igt ,  inwi ewei t  di e Vorschläge berei ts er­

füllt ers che inen . 

Di e Absätze  1 bi s 4 ent spre chend den Artikeln- 1 bi s 4 des 

Üb ereinkommens . Es darf daher auf di e obigen Ausführungen zu 

di e s en Artikeln verwi e s en werden. 

Zu den Absät z en 5 .  6 und 7 wird auf di e Bemerkungen zu den 

Artike l..."'l 4 und 5 de s Übereinkommens hingewi e s en. Ergänz end 

i st no ch f e s t zust e llen ,  daß Ö s terre i ch di e IAO�Übereinkommen 

( Nr .  8 1 )  über die Arb e i t s aufsi cht in Gewerb e  und Handel und 

( Nr . 98 ) übe r  di e Anwendung der Grunds ät z e  de s Vereini gungs­

recht e s  und des Rechte s zu Ko llektivverh�"'ldlungen ratifi zi ert 

und s i e  _- in den Bunde s ge s et zblätt ern Nr . 22 5/1949 und 2 0/19 52 

ktmdgemacht hat . 

Zu den Absätz en 9 und 9: Auf Grund d e s  Arbe i t sv erfassungsge­

s et z e s  i s t  das Z i e l  der Be stimmungen über di e Be tri e bsv e r­

fas sung und deren Anwendung di e Herb e i fl�g eine s Inte re s s en­

aus glei che s zum W·ohJ. der Arbe i tn ehmer . 

In Ö sterrei c h  i s t  di e Re ge lung der Re chtsb e z i ehungen zwischen 
den Ko llektivvertragspart e i en primär den Organi sationen der 
Arbe i t geber und der Arbe i tn ehmer vo rbehalten �"'ld im I . Te i l  

de s Arbe i tsverfassungsge s et z e s  aus führli ch f e stge legt . 
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Für den Berei ch der Arbe i t s insp ektion wird dem Unt erabsat z 2 
de s Abs at z e s  8 durch di e Bestimmungen des § 2 Abs . 2  und 3 de s 
Arbeit sinspektionsge s e t z e s  197 4  ent spro chen . 

Zu Abs at z  10 : Nac h  den innerstaatli chen Verhältni s s en in Ö st er­
re i ch gibt e s  Schli chtungs- und Vermi ttlungs di enste s owohl durch 

Ge s e t z  als auc h  durch Ge sactvereinbarungen. Nac h  den Be st immun­
gen des Arbe i tsverfassungs ge s e t z e s  s ind �i efür di e Eini gungs­

�t er s e lb st o de r  di e b e i  den Einigungsä.!'nt ern erri cht e t en 
Schli c htungs s t e ll en zuständi g. Daneben s ehen zruilre i che 

Kollektivverträge s e lbst di e Ein s e t zung von Schli chtungsinsti­

tuti onen vor. 

Z u  Abs at z  11 : Hinsi chtli ch des Unt erabsat z e s  1 wird auf di e 
Ausführungen zu _�tikel 6 des D�ereinkommens hingewi e s en. Was 

, 

den U��rab sat z 2 b e trifft , verfügt das Bunde smini st erium für 

s o ziale Verwaltungt sowei t  e s  s i ch um arb e i tsmarktpo liti gche 
Maßn�� en im Sinne de s Arbei�smarktförderungs ge s et z e s  handelt,  

über Ko ordinationsmö gli chke i t en zwi s chen den e in ze lnen Organi s ations­
e inhe i t en der Arbeitsmarktverwaltung. Koo rdini erende Funkti on 
ge genübe r  anderen Ste llen, di e b e s chäftigungspö liti s ch wirksame 
Maßnar�en s e tz en, hat das Bunde smini s terium �ür s o z i ale Ver-
v:al tung ni cht • 

Zu den Absät z en 12 und 1 3 :  Auf di e Ausführungen zu den � .. m _ 
Artike ln 6 u.�d 5 de s Übereinkommens wird v erwi e s en .  

Zu Ab,sat z 14 : Zu den Vors c hlägen di e s e s  Ab sat z e s  ist festzu-

st e llen , daß di e Arbe i tsmarktv erwaltung aufgrund ihrer laufenden 
At-b e i  t smarktbeobachtung Uld in der- in ihrem Auftrag ers t e llten 

längerfri stigen Arb ei tsmarlrtpro gno s e  liber vi e lfältige Informati onen 

über das zu erwart ende Arbe i tsmarktges chehen verfügt . Unt er 
Zu�de l e �xng di e s er Informati onen werden di e arbeitsmarkt­

po liti schen Pro gramme im Zusammenwirken mi t dem Beirat für 
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A=beitsmarktpo 1i tik ers t e llt,  di e di e Grundlage für di e arb e i ts­
marktpo li t i s c hen Maßnahmen auf allen Eb enen der Arbeit smarkt­
verwaltung b ilden. 

Zu Absat z 15 : Im Rahmen de s Arbe i t smarkt s ervi c e  be st eht auch 
e in unent geltli cher ö ffentli cher Arb e i t svermi ttlungs di enst mit 
dem Zwe �k, Arbe i t suchende mi t Di enstgebern zur Be gründung von 
Dienstverhältni s s en zusammenzuführen . Durch di e regi onale 
Streuung der Di ens t s t e llen der Arbei tsmarktverwaltung wird 
di e s er Dienst im ganz en Bunde s gebi e t  ange b o t en und i s t  j eder­
mann zugänglich. Das Bundesmini s t erium für s o ziale Verwaltung 
übt f erner di e Aufsicht über di e ni chtö ffentli che Arbe i t sver­
mitt�xng aus . Di e se Aufsicht soll di e Einhaltung der Be stimmun­
gen des P.rbei tsmarktfö rderungsge s et z e s  und s e iner Durchführungs­
vorschriften sicherstellen . Doch i st die wi cht i gere Aufgabe 
auf die s em Gebi e t ,  di e privat e und öffentli che Arbeitsvermitt­
lung zu positiver Zusammenarbeit zu bringen, wi e das schon das 
von Öst errei ch ratifi zi erte und im Bunde sge s etzb�att unter 
Nr. 226/192 4  kundgemachte IAO-tlbereinkommen ( Nr. 2 )  über Arbe its­
losigkeit vorsi eht . 

Zu Absatz 16 : Di e Aus gaben der Arbe! tsmarktver«aJ. tung b ein­
halten den Verwaltungs aufwand der Lande sarbeitsämter und Arbeits­

ämter ( Personal- und Sachau.fwand) und den Lei stungs- und Fijrde­
rungsa.u:f'wand aut'�d der von der Arbei tsmarktvenaltung zu · 

vollziehenden Ge s et z e . Di e s e  Aus gaben werden durch di e Einnahmen 
der Arbe i tsmarktv erwaltung gedeckt . Alle Ausgaben der Arbeits­
marktverwaltung werden vom Bund während de s Haushalts j ahres vor­
s c huBwei se b e stri t t en .  Di e Arbe i tslo s envers i cherungsbeiträge 
werden von den Trägern der Krankenversi cherun treuhändig einge­
hoben und an das Bunde smini st erium tur s o zi ale Verw ltung abge­
fUhrt und vorerst im Bunde shaushalt vere innahm t .  Übersteigen 
nach Re chnungsabschluß in einem Kalenderj ahr di Einnahm n di 
Ausgaben , so i s t  di e s er Uberschuß nach Abde c kung llf " lliger 
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��b e gli chener Vors chüs s e  de s Bunde s e inem R e s e rv e fond zuzu­

füh=en . Ergibt s i ch hingegen ein Gebarungs ab gang, s o  s ind di e 

1li tt e l  de s Re s erv efonds heranzuzi ehen . Di e Ge s amtausgaben 

und Einnahmengebarung i s t  B e standt e i l  d e s  Bunde shaushalt e s  und 

im Bunde sfinanzge s et z  enthalt en. 

Zu Ab s at z  17 : Das Arb eitsmarkt s e rvi c e ,  das durch Information, 

Beratung und Vermittlung j ährli ch e in en gro ß en Teil der 

Arb e i t splatzb e s e t zungen b e e influß en kann ��d daher j enes 

arbe i t smarktpo li t i s che Instrument i s t , das am umfas s ends t en 

zu wirken vermag, i s t  vorb e r e i t e t ,  ange s i cht s  de s pro gno sti­

zi ert en starken Zuwachs e s  von Arbe i tnehmern b i s  1991 und d er 

damit verbund enen Umschi chtung aus dem Sektor der Selbs tändigen 

durch den Einsatz aller verfügbaren arb e i t smarktpo liti s chen 

�d gli chkeiten di e Vo llb e s chäftigungspo lit ik wei t erzuführen. 

Sowohl di e Bewälti gung - der s i ch eventue ll aus der demo grafi s chen 

Entwi cklung bzw. d e s  Wirt s c haftsverlaufs �ür b e st immt e Per­

s onengruppen ergebenden Be s c häftigungs probleme als auch di e 

Unterstüt zung der info lge de s Strukturwande ls zu erwart enden 

Mobili tät s anforderungen an di e Arb eit skräft e werden zu de� 

wi cht i gs t en Aufgaben de s Arb e i tsmarkt s ervi c e  gehö ren . Durch 

di e unmi tt e lbare Nahe der Beratungs- und Vermittlungsdi ens t e  

zu. den Mens chen , di e d e r  Unt e rs tüt zung d e r  Arbeit s ämt e r  b e dürfen, 

is t ein gut funkti oni erende s ,  auf di e Be dürfni s s e  der Kli ent en 

und Erforderni s s e  der Wirt s c haft sunt ernehmungen abge st immt e s  

.�b e i t smarkt s ervi c e  neben Informati ons- un d  Be ratungs s t e ll� 

auch notwendi ge Vorau s s et zung für di e s innv o lle und vdrks ame 

S e t zung weit erer arbe i t smarktpo li t i s c her Maßnahmen. 

Die ri cht i ge Bera�g der neu ins Berufsleben Eintretenden 

aller Alt ersstufen b zw .  derj eni gen Jugendli chen, di e ihre 

Beruf s ausbildung mit e inem Ho chs chulstudium no ch fort s e t z en 

wo llen, kann e inen ent s che i denden Bei trag zur befri e di genden 

Beruf swahl und ge si chert en Be s chäfti gungsmö gli chke it nach e rf o lgt e r  
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Ber�fsausbildung l e i sten. We i t ers ermö gli cht das Arbe i t smarkt­

s e rvi c e  di e b e sonders intensiv e  Betreuung von Arb e i t s suchenden, 

de ren Be gabung und mangelnde Qualifikat i on das Finden einer 

Be s chäfti gung b e s onders ers chwert o der di e d�rch Eehi�lderung 

verschi e denst er Art keinen adäquaten Zugang zum Arb e i t smarkt 

finden . 

Di e verschi e denen Formen der Arbe i t scarktausbi ldung, d�. e  e ben-

s o  wi e Fö rderungen der geo grafi s chen Mobili tät im gegebenen 

Falle als Ergänzung zur Re ali si erung von Beratungs ergebni s s en 

ange bo t en werden kö nnen, sind als e ine wei t ere wi chti ge �ö gli ch­

keit der Arbe i tsmarktverwaltung zu s ehen, mi t der s i e  in nächst er 

Z e i t  vor allem Unt e rbringungs s c hwi e ri gk e i t en vers c hi e denster Per­

sonen auf dem Arbe i t smarkt wirksam b e ge gnen kann . Daneb en kann 

auch ein B ei trag zur Reali s i er�g der dem Strukturwandel und 
, 

dom Wi rt s chaftswachstum folgenden Mob ili tät sanforderungen an 

di e Arb e i tskräft e gel ei s t e t  werden . Auch für di e erfolgrei che 

Eingli e derung von Frauen in das Berufsleben ,  di e Senkung der 

re lativ hohen Frausnarbe i t s l o s i gk e i t  s owi e  die glei chmäß i gere Ver­

t e i lung der Ge schl ec hter auf Berufsart en und Quali fikati onss tufen 

wird di e Arb e i tsmarktausb ildung ne b en dem Arb e i t smarkts e rvi c e  

eine wi chti ge Ro lle spi e len . Ebenfalls für andere spe zifi s che 

Per s onengruppen wi e ältere Arbe i t skräft e ,  Behinde rt e ,  vor allem 

ab er auch �ür jugendli che Schulabgänger aus verschi e denst en 

Schultyp en, junge Abs o lvent en e iner Fac harbeit erausbildung, 

S�di enabbre cher und auch Ho chs chulab solv en�en, di e SChwi eri g­

k e i ten haben, einen ihrer Aus bildung adäquat en Arb e i t splat z 

zu finden, wird di e Arbe i t smarktausbildung herange z o gen werden 

kö nnen . 

Zu Absat z  18 : § 1 Abs . 2  de s Arbe i t smarktfö rderungs ge s et z e s  b e­

stimmt, daß das Bunde smini sterium für s o z i ale Verwaltung rur 

di e Arb e i tsmarktbeobachtung sowi e rur di e Arb e i t smarkt- und 

Beruf sfors chung zu s o rgen hat . In Ausführung di e s er B e stimmung 

wi =d neben den Be strebungen, mö gli chst umfangreiche Informati onen 

üb e r  das Arb e i t smarktge s chehen s owi e di e Arb e i ts- und Berufs­

w elt zu erhalten, di e wi ss ens chaftli che Grundlagenarbe i t  im 
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Be zug auf di e optimale Verwendung der zur 7e rfügung st ehenden 

bzw .  neu zu entwi cke lnden Instrumente vorange tri eben. Di e 

durch den ge s ells chaftlichen Wandel s i ch ändernden Le bensum­

s tände und Erwartungen der von der Arb e i t smarktverNaltung zu 

b etreuenden Pers onen und di e dami t ent s t ehenden orgar.i satoris chen 

und t e chni s chen Aufgab en der Arb e i t smarktverNal tung werden 

zuner�end komplex. Generell e s  Zi el der Fors chungsarbeit i st 

e s ,  di e verwende t en Ins trument e in ihrer Effi zi enz zu evalui eren, 

im sp e zi e ll en im Rahmen von Ko s t e��ut zanalysen den g6 samtge s ell­

schaftli chen und wi rt s chaftlic hen NUt zen der zu verausgab enden 

Geldmitt e l  zu maximi eren . 

Auf arb e i t sre cht li chem Gebi e t  wurde di e .�e gun g  di e s e s  Ab­

sat z e s  in
,
� sterre i ch durch  di e im �ärz 197 9 e rfo lgte Gründung 

de s Vere ins " Institut für Arb e i t swi s s enschaften" verwirklicht .  

Di e s er Einri chtung gehören unt e r  dem Vo rsi t z  des Bunde smini s ters 

für s o zi ale Verwaltung v ers chi e dene �üni steri en und Intere s s en­

vertretungen an .  Für den Ber e i ch der Arbe i t s inspektion enthält 

§ 2 Abs . 4  des Arb e i t s inspekti onsge s e t z e s  197 4 e ine ent spre chende 

Re gelung. 

Zu den Ab sät z en 19 b i s  2 1 : ' Ent spre chend § 10 Ab s . l  de s Arb e i ts­

ins pektions ge s et z e s  1974 wird vom Bunde smini ster für s o zial e  

Verwaltung j ährli ch  e in Beri cht üb er di e Tät i gke i t  der Arbe i ts­

inspektion dem Nati onalrat vo rge l e gt ,  der auch in ' den Amtli chen 

Nachri chten des Bunde smini s t e riums für so ziale Verwaltung und 

rur Ge sundhe i t  und Umwe lt s chut z verö ffent li cht wird . Auch vom 

Bunde smini s t er für Verkehr wird gemäß § 17 des Verkehrs-Arb e i ts­

inspekti onsge s e t z e s  j ährli ch ein Beri cht übe r  di e Tät i gke i t  und 

Wahrnehmun gen d e s  Verkehrs-Arbe i  tsinspektorat e s' dem Nationalrat 

vorge le gt .  Desgle i chen wird von den Bergb ehö rden im Montanhand­

buch  s owi e von den einz elnen Land- und Fors twirt schaft s inspek­

t i onen j ährli ch e in Beri cht erst e llt . De s we i t eren i st no ch 

auf den seit dem Jahre 196 6  j är�lich vom Bundesmini ster für 

so ziale Verwaltung erst ellten und von der Bunde sregi erung dem 

Nati onalrat vorge l e gt en Beri cht üb er die so ziale Lage hinzuwei sen. 
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Eine ständige Üb e rprüfung des Syst em der Arb e i t sve rwaltung ir. 

Eeratung mi t den maß gebenden Verbänden der Arb e i tgebe r und der 

Arbeitner�er find e t  in Ö st e rre i ch zwar ni cht statt , do ch 

b e st ehen auf gewi s s en Gebi e t en mi t den Int ere s s enve rtre tungen 

Kontakt e ,  z . B . im P�en der Arb e i t smarktv erNalt��g o der der 

re gelmäßigen Konferenzen der Arb e i t s in sp e kt i o n .  

Zu den Absät z en 22 bis 2 4 : Auf di e Aus führungen zu Artikel 10 f'�'" . .... _ 
de s Übere i��ommens wird hingewi e s en . Bi sher nur zum T e i l  er­

fo lgre i c h  waren a.llerdings di e Bemühungen den Pers onalstand der 

P�b e i t s inspekt i on den Erforderni s s en ent spre che�d aus zubauen. 

Insbe s onders kor�t en ni cht genügend Di ens t p o st en ge s chaffen 

und di e für Xrz t e  vorge s ehenen Di enstpo s t en mange ls ge e i gneter 

Bewerb e r  ni cht b e s et zt werde n .  

Zu Ab sat z  2 5 : Den Anre gungen übe r  den int ernen Aufbau der 

Arb e i t sv erwaltung wird durch di e Ge s c häft s e int e i lung de s 

Bunde smini s t eriums für s o z i ale Verwaltung ent spro chen . 

Zu Ab s at z  2 6 : Im Rahmen de::.:- Arbe i  tsmarktverwal tung i st für den 

Bere i ch e ine s j e den Bun de sland e s  e in I��de sarb e i t samt erri chtet 

und b e st ehen im allgemeinen für den Bere i ch e ine s po li ti s chen 

B e zi rkes erri cht e t e  Arbe i tsämter ( in Wi en b e st ehen für di e Be­

zirk e  I b i s  XXII z e hn  Facharb ei tSämt'e r ) , di e im B e darfsfall auch 

Aufgli e derungen in Form von Zwe i g- und Ne bens t e ll en hab en kö nnen. 

Dem Personal di e s er Di ens t s t e llen st ehen g.nL�dsät z li ch Di enst­

wagen b zw .  beamtenei gene Kraftfahrz euge zur Verfüg�g. zum 

T e i l  werden für Auß endi enst e auch öffentliche Ve rkehrsmi tt e l  

benutzt . Di e s  gilt e b en s o  für di e Arb e i t s inspektorat e ,  wovon 

in j e dem Bunde sland zuminde st e ine s b e st eht . 

Abs chli eß end k�� ge s agt werden, daß di e Vors chläge und Anre gun­

gen der Empfehl��g in Ö st erre i ch im Gro ß en und Ganzen v erwi rk­

li cht s ind . 
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Di e  �,de sre gi erung hat in der Sitzung de s Mini st errat e s  

vom . . . . .
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1980 b e s chl o s s en, den Beri cht über 

das Üb ere inkommen Nr . 150 und di e Empfehlung Nr . 15 8  zur Kenntni s 

zu nehmen, di e bet eili gt en Bunde �ini s t er einzuladen, bei 

künfti gen Maßn��en auf dem gegenständlichen Re cht sgebi et di e 

Be stimmungen, Vors c��äge und Anre gungen de r bei den L�strumente 

sowe it wi e mö gli ch zu b erück s i c htigen und den ange s chlo s s enen 

Beri cht dem Nati onalra� zur Kenntni snahme vorzule gen. 

Di e Bunde sre gi erxng st e llt daher den 

A n t r a g , 

der Nati onalrat wo lle den Beri cht über das Übereinkommen ( Nr . 150 ) 
über di e Arb e i t sv erwaltung: Rolle , Aufgab en, Aufbau und di e 

Empfehlung ( Nr . 158 ) be treffend dense lben Gegenstand zur
.
Kennt­

ni s nehmen. 
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--lNfERNMIB-NALE ARBEH-5K-eNFEREN� 

�tnlllen ISO--

� � 
üaEREINKO�N\Ji;ER DIE ARBEITSVERWALTUNG : 

ROLLE, AUFGABEN, AUFBAU 

Die All gemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisati 'n, 

die vom Verwaltun\!srat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen 
wurde und am 7. Juni 1 978 zu ihrer vierundsechzigsten Tagung zusammen­
getreten ist, 

verweü,t auf die Bestimmungen bestehender internationaler Arbeitsübereinkom­
men und Empfehlungen, insbesondere des Übereinkommens über die Arbeits­
aufsicht, 1 947, des übereinkommens über die Arbeitsaufsicht (Landwirt­
schaft), 1 969, und des Übereinkommens über die Arbeitsmarktverwaltung, 
1 948, in denen die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben der Arbeitsver:waltung 
gefordert wird; 

hält es für wünschenswert, daß Urkunden angenommen werden, die Richtlinien 
für das Gesamtsystem der Arbeitsverwaltung festlegen; 

verweist auf die Bestimmungen des Übereinkommens über die Beschäftigungs­
politik, 1 964, und des Übereinkommens über die Erschließung des Arbeits­
kräftepotentials, 1 975 ; verweist ferner auf das Ziel der Schaffung einer vollen 
und angemessen entlohnten Beschäftigung und bekräftigt die Notwendigkeit 
von Programmen der Arbeitsverwaltung, die es ermöglichen, auf dieses 
Ziel hinzuarbeiten und die in den genannten Übereinkommen dargelegten 
Ziele zu verwirklichen ; 

erkennt die Notwendigkeit an, die Unabhängigkeit der Verbände der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer voll zu wahren, und verweist in diesem Zusammenhang 
auf die Bestimmungen bestehender internationaler Arbeitsübereinkommen 
unci Empfehlungen, die die Vereinigungsfreiheit, das Vereinigungsrecht und 
das Recht zu Kollektivverhandlungen gewährleisten - insbesondere das 
Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereini­
gungsrechtes, 1948, und das übereinkommen über das Vereinigungsrecht 
und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949 - und die jede Einmischung 
der Behörden untersagen, durch die diese Rechte beschränkt würden . oder 
ihre rechtmäßige Ausübung behindert würde, und ist der Auffassung, daß den 
Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bei der Erreichung der 
Ziele des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fortschritts eine wesent­
liche Rolle zufällt ; 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Arbeitsver­
waltung : Aufgaben, Befugnisse, Aufbau, eine Frage, die den vierten Gegen­
stand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form eines internationalen Überein­
kommens erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 26. Juni 1 978, das folgende Übereinkommen an, 
das als ü bereinkommen über die Arbeitsverwaltung, 1978, bezeichnet wird. 
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Artikel 1 

Im Sinne dieses Übereinkommens 
a) bezeichnet der Ausdruck .,Arbeitsverwaltung" we Tätigkeiten der öffentlichen 

Verwaltung auf dem Gebiet der innerstao.lliche!l Arbeitspolitik ; 
b) umfaßt der Ausdruck .,System der Arbeitsver -'altung" alle Organe der öffent­

lichen Verwaltun�. die für die Arbeitsverwaltung verantwortlich oder damit 
befaßt sind - gl�ich ob es sich um ministerielle D ienststellen oder öffentliche 
Institutionen einschließlich halbstaatlicher und regionaler oder lokaler Stellen 
oder irgendeine andere Form der dezentraiisierten Verwaltung bandelt - sowie 
jeden institutionellen Rahmen für we Koordinierung der Tadgkeiten solcher 
Organe und rur we Anhörung und Beteiligung der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer und ihrer Verbände. 

Artikel 2 

Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen ratifiziert, kann gemäß der inner­
staatlichen Gesetzgebung oder Praxis bestimmte Tätigkeiten der Arbeitsverwaltung 
nichtstaatlichen Organisationen, insbesondere Verbänden der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer - oder gegebenenfalls Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer - übertragen oder anvertrauen. 

Artikel 3 

Jedes Mitgiied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, kann bestimmte Tätigkeiten 
auf dem Gebiet der innerstaatlichen Arbeitspolitik als Angelegenheiten betrachten, 
die gemäß der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis durch wrekte Verhand­
lungen zwischen den Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer geregelt 
werden. 

Artikel 4 

Jedes :Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, hat in einer den inner­
staatlichen Verhältnissen entsprechenden Weise dafür zu sorgen, daß in seinem 
Gebiet ein System der Arbeitsverwaltung eingerichtet wird und wirksam funktioniert 
und daß die ihm zugewiesenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten ordnungsgemäß 
koordiniert werden. 

Artikel S 

1 .  Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen ratifiziert, hat den innerstaatlichen 
Verhältrüssen entsprechende Vorkehrungen zu treffen, um innerhalb des Systems 
der Arbeitsverwaltung Beratungen, Zusammenarbeit und Verhandlungen zwischen 
den öffentlichen Stellen und den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer - oder gegebenenfalls den Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeit­
nehmer - zu gewährleisten. 

2. Diese Vorkehrungen sind, soweit dies mit der innerstaatlichen Gesetzgebung 
und Praxis vereinbar ist, auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene sowie für 
die verschiedenen Sektoren der Wirtschaft zu treffen. 

Artikel 6 

1 .  Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung sind je 
nach Sachlage für die Vorbereitung, Durchführung, Koordinierung, Überwachung 
und Überprüfung der innerstaatlichen Arbeitspolitik verantwortlich oder wirken 
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dabei mit und sind im Rahmen der öffentlichen Verwaltung das Instrument für die 
Vorbereitung und Durchführung der zur Verwirklichung dieser Politik erlassenen 
Gesetzgebung. 

2. Diese Stellen haben unter BerücksIchtigung der einschlägigen internationalen 
Arbeitsnormen insbesondere 
a) an der Vorbereitung, Durchführung, Koordinierung, Überwachung und Über­

prüfung der innerstaatlichen Beschäftigungspolitik gemäß der innerstaatlichen 
Gesetzgebung und Praxis mitzuwirken ; 

b) die Lage der Beschäftigten, Arbeitslosen und Unterbeschäftigten unter Berück­
sichtigung der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis auf dem Gebiet der 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen und des Arbeitslebens zu untersuchen 
und laufend zu beobachten, auf Mängel und Mißstände in diesen Bereichen 
hinzuweIsen und Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen ; 

c) den Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie deren Verbänden, soweit es mit der 
innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis vereinbar 1st, ihre Dienste zur Ver­
fügung zu stellen, um eine wirksame Beratung und Zus�menarbeit zwischen den 
öffentlichen Stellen und den Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
sowie zwischen diesen Verbänden auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
sowie in den verschiedenen Sektoren der Wirtschaft zu fördern ; 

. 

d) den Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie deren Verbänden auf Wunsch eine 
fachliche Beratung zukommen zu lassen. 

Artikel 7 

Falls die innerstaatlichen Verhältnisse es zur Befriedigung der Bedürfnisse 
der größtmöglichen Zahl von Arbeitnehmern erfordern und soweit solche Tätigkeiten 
noch nicht erfaßt sind, hat jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert, 
die Ausdehnung der Aufgaben des Systems der Arbeitsverwaltung - nötigenfalls 
stufenweise - auf Tätigkeiten zu fördern, die in Zusammenarbeit mit anderen 
zuständigen Stellen durchzuführen sind und die Arbeitsbedingungen und das Arbeits­
leben von Erwerbstätigengruppen betreffen, die rechtlich nicht als abhängig Beschäf­
tigte gelten, wie z. B. 
a) Pächter, die keine außenstehenden Arbeitskräfte beschäftigen, Teilpächter und 

ähnliche Gruppen landwirtschaftlicher Arbeitskräfte ; 
b) selbständig erwerbstätige Personen, die keine außenstehenden Arbeitskräfte 

beschaftigen und die im informellen Sektor tätig sind, wie er in der innerstaat­
lichen Praxis verstanden wird; 

c) Mitglieder von Genossenschaften und in Betrieben mit Arbeiterselbstverwaltung 
tätige Personen ; 

d) Personen, die im Rahmen von Systemen tätig sind, die auf gemeinschaftlichen 
Gepflogenheiten oder Traditionen beruhen. 

Artikel 8 

Soweit dies mit der innerstaatlichen Gesetzgebung und Praxis vereinbar ist, 
haben die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung an der 
Ausarbeitung der staatlichen Politik auf dem Gebiet der internationalen Arbeitsan­
gelegenheiten und an der Vertretung des Staates in diesen Angelegenheiten mitzu­
WIrken und zur Vorbereitung der auf innerstaatlicher Ebene in diesem Bereich zu 
treffenden Maßnahmen beizutragen. 
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Artikel 9 

Im Hinblick auf eine angemessene Koordinierung der Aufgaben und Verantwort­
Iichkeiten des Systems der Arbeitsverwaltung in der durch die innerstaatliche 
Gesetzgebung oder Praxis bestimmten Weise muß das Arbeitsministerium oder eine 
andere vergleichbare Stelle über die Mittel verfügen. um feststellen zu können, ob 
halbstaatliche Stellen, die für bestimmte Tätigkeiten der Arbeitsverwaltung zuständig 
sind, und regionale oder lokale SteHen, denen solche Tätigkeiten übertragen worden 
sind, im Einklang mit der innerstaatlichen Gesetzgebung handeln und die ihnen 
gesetzten Ziele beachten. 

Artikel 10 

1 .  Das Personal des Systems der Arbeitsverwaltung muß sich aus Personen 
zusammensetzen, die für die ihnen übertragenen Tätigkeiten ausreichend qualifiziert 
sind, Zugang zu der daftir erforderlichen Ausbildung haben und von unzulässigen 
äußeren Einflüssen unabhängig sind. 

2. Dieses Personal hat über den Status, die materiellen Mittel und die Finanzmittel 
zu verfugen, die für die wirksame Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. 

Artikel 11 

Die I6rmlichen Ratifikationen dieses Übereinkommens sind dem Generaldirektor 
des Internationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzuteilen. 

Artikel 12 

1 ." Dieses Übereinkommen bindet nur diejenigen Mitglieder der Internationalen 
Arbeitsorganisation, deren Ratifikation durch den Generaldirektor eingetragen ist. 

2. Es tritt in Kraft zwölf Monate nachdem die Ratifikationen zweier Mitglieder 
durch den Generaldirektor eingetragen worden sind. 

3. In der Folge tritt dieses Übereinkommen für jedes Mitglied zwölf Monate 
nach der Eintragung seiner Ratifikation in Kraft. 

Artikel 13 

1 .  Jedes Mitglied, das dieses Ü bereinkommen ratifiziert hat, kann es nach 
Ablauf von zehn lanren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum erstenmal in Kraft 
getreten ist, durch Anzeige an den Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes 
kündigen. Die Kündigung wird von diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein 
Jahr nach der Eintragung ein. 

2. Jedes Mitglied, das dieses Übereinkommen ratifiziert hat und innerhalb 
eines Jahres nach Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeitraumes von zehn 
Jahren von dem in diesem Artikel vorgesehenen Kündigungsrecht keinen Gebrauch 
macht, bleibt für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren gebunden. In der Folge 
kann es dieses Ü bereinkommen jeweils nach Ablauf eines Zeitraumes von zehn 
Jahren nach Maßgabe dieses Artikels kündigen. 

Artikel 14 

1 .  Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes gibt allen Mitgliedern 
der Internationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der Eintragung aller Ratifika­
tionen und Kündigungen, die ihm von den Mitgliedern der Organisation mitgeteilt 
werden. 
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2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der Organisation, wenn er ihnen 
von. der Eintragung der zweiten Ratifikation, die ihm mitgete!lt wird. Kenntnis 
gibt, auf den Zeitpunkt aufmerksam machen, in dem dieses Übereinkommen in 
Kraft tritt. 

Artikel 15 

Der Generaldirektor des Internationalen Arbeitsamtes übermittelt dem General­
sekretär der Vereinten Nationen zwecks Eintragung nach Artikel 1 02 der Charta der 
Vereinten Nationen vollständige Auskünfte über aBe von ihm nach Maßgabe der 
vorausgehenden Artikel eingetragenen Ratifikationen und Kündigungen. 

Artikel 16 

Der Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes hat, sooft er es für nötig 
erachtet. der Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die Durchführung dieses 
Übereinkommens zu erstatten und zu prüfen. ob die Frage seiner gänzlichen oder 
teilweisen Abänderung auf die Tagesordnung der Konferenz gesetzt werden soll. 

Artikel 17 

1 .  Nimmt die Konferenz ein neues Übereinkommen an. welches das vorliegende 
Übereinkommen ganz oder teilweise abändert, und sieht das neue Übereinkommen 
nichts anderes vor, so gelten folgende Bestimmungen : 
a) Die Ratifikation des neugefaßten Übereinkommens durch ein Mitglied schließt 

ohne weiteres die sofortige Kündigung des vorliegenden Übereinkommens in 
sien ohne Rücksicht auf Artikel 13,  vorausgesetzt, daß das neugefaßte überein­
kommen in Kraft getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neugefaßten übereinkommens an kann das 
vorliegende Übereinkommen von den Mitgliedern nicht mehr ratifiziert werden. 

2. Indessen bleibt das vorliegende Übereinkommen nach Form und Inhalt 
jedenfalls in Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht das neugefaßte Überein­
kommen ratifiziert haben. 

Artikel 18 

Der französische und der englische Wortlaut dieses Übereinkommens sind in 
gleicher Weise maßgebend. 
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-&nPfehlung-t58- ll.!! � 
EMPFEHLUNd\BETREFFEND DIE ARBEITSVERWALTUNG: 

ROLLE, AUFGABEN, AUFBAU 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisatlon. 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen ArbeitSamtes nac'l Genf emberufen 
wurde und am 7. Juni 1 978 zu ihrer vierundsechzigsten T.gung zusammen­
getreten ist, 

verweist auf die Bestimmungen bestehender internationale: Arbeitsübereinkommen 
und Empfehlungen, insbesondere des Übereinkommens über die Arbeitsauf­
sicht, 1947, des Übereinkommens über die Arbeitsaufsicht (Landwirtschaft), 
1 969, und des Überein kommens über die Arb�ltsmarktverwaltung, 1948, in 
denen die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben der Arbeitsverwaltung 
gefordert wird ; 

hält es ftir wünschenswert, daß Urkunden angenommen werden, die Richtlinien 
für das Gesamtsystem der Arbeitsverwaltung festlegen ; 

verweist auf die Bestimmungen des Übereinkommens über die Beschäftigungs­
politik, 1 964, und des Übereinkommens über die ErschlieL..ung des Arbeits­
kräftepotentials. 1 975, verweist ferner auf das Ziel der Schaffung einer vollen 
und angemessen entlohnten Beschäftigung und bekräftigt die Notwendigkeit 
von Programmen der Arbeitsverwaltung, die es ermöglichen, auf dieses Ziel 
hinzuarbeiten und die in den genannten Übereinkommen dargelegten Ziele 
zu verwirklichen ; 

erkennt die Notwendigkeit an, die Unabhängigkeit der Verbände der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer voll zu wahren, und verweist in diesem Zusammenhang 
auf die Bestimmungen bestehender internationaler Arbeitsübereinkommen 
und Empfehlungen, die die Vereinigungsfreiheit, das Vereinigungsrecht und 
das Recht zu Kollektivverhandlungen geWährleisten - insbesondere das 
Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Verei­
nigungsrechtes, 1948, und das Übereinkommen über das Vereinigungsrecht 
und das Recht zu Kollektivverhandlungen, 1949 - und die jede Einmischung 
der Behörden untersagen, durch die diese Rechte beschränkt würden oder 
ihre rechtmäßige Ausübung behindert würde, und ist der Auffassung, daß 
den Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer bei der Erreichung 
der Ziele des wirtschaftlichen, soziaien und kulturellen Fortschritts eine 
wesentliche Rolle zufällt; 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend die Arbeitsverwal­
tung : Aufgaben, BefugrJsse, Aufbau, eine Frage, die den vierten Gegenstand 
ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form einer Empfehlung zur Ergänzung 
des Übereinkommens über die Arbeitsverwaltung, 1978, erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 26. luni 1978, die folgende Empfehlung an, die 
als Empfehlung betreffend die Arbeitsverwaltung, 1 978, bezeichnet wird. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 .  Im Sinne dieser Empfehlung 
a) bezeichnet der Ausdruck "Arbeitsverwaltung" die Tätigkeiten der öffentlichen 

Verwaltung auf dem Gebiet der innerstaatlichen Arbeitspolitik ;  
, b) umfaßt der Ausdruck "System der Arbeitsverwaltung" alle Organe der öffentlichen ' 

Verwaltung, die für dIe Arbeitsverwaltung ver:mtwortlicp oder damit befaßt 
sind - gleich, ob es sich um ministerielle Dienststellen od>;r öffentliche Institu­
tionen einschließlich halbstaatlicher und regionaler oder lokaler Stellen oder 
irgendeine andere Form der dezentralisierten Verwaltung handelt - sowie 
jeden institutionellen Rahmen für die Koordinierun� der Tätigkeiten solcher 
Organe und für die Anhörung und Beteiiigung der Arbeitg' ber und der Arbeit­
nehmer und ihrer Verbände. 

2. Jedes Mitglied kann gemäß der innerstaatlichen GesetlO"ebung oder Praxis 
bestimmte Tätigkeiten der Arbeitsverwaltung nichtstaatlichen Organisationen, 
insbesondere Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer - oder gegebenen­
falls Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer - übertragen oder anver­
trauen. 

3. Jedes Mitglied kann bestimmte Tätigkeiten auf dem Gebiet der innerstaatlichen 
Arbeitspolitik als Angelegenheiten betrachten, die gemäß der innerstaatlichen 
Gesetzgebung oder Praxis durch direkte Verhandlungen zwischen den Verbänden der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer geregelt werden. 

� 4. Jedes Mitglied sollte in einer den Innerstaatlichen Verhältnissen entsprechenden 
Weise dafür sorgen, daß in seinem Gebiet ein System der Arbeitsverwaltung ein­
gerichtet wird und wirksam funktioniert und daß die ihm zugewiesenen Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten ordnungsgemäß koordiniert werden. 

H. AUFGABEN DES INNERSTAATUCHEN SYSTEMS DER ARBmsVERwALTUNG 

Arbeitsnormen 

5. ( 1 )  Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung 
sollten - in Beratung mit den Verbänden der Arbeitgeber und der AI:beitnehmer 
und in der Art und Weise und unter den Voraussetzungen, wie sie sich aus der 
innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis ergeben - aktiv an der Vorbereitung, 
Entwicklung, Annahme, Durchf'tihrung und Überprüfung von Arbeitsnormen ein­
schließlich der einschlägigen Gesetze und Vorschriften mitwirken. 

(2) Diese Stellen sollten den Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 
in einer der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis entsprechenden Weise ihre 
Dienste zur Verftigung stellen, um die Regelung der Beschäftigungsbedingungen 
durch Kollektivverhandlungen zu fördern. 

6. Zu dem System der Arbeitsverwaltung sollte auch eine Arbeitsaufsicht gehören. 

Arbeitsbeziehullgen 

7. Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung sollten 
an der Bestimmung und Durchführung der Maßnahmen beteiligt sein, die sich als 
erforderlich erweisen können, um den Arbeitgebern und den Arbeitnehmern die 
freie Ausübung des Vereinigungsrechtes zu gewährleisten. 
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8. ( I )  Es sollte Arbeitsverwaltungsprogramme geben, die darauf abzielen, 
Arbeitsbeziehungen zu fördern, herzustellen und aufrechtzuerhalten, die unter 
Wahrung des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen der 
ständigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitslebens dienen . .  

(2) Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung sollten 
zur Verbesserung 'der Arbeitsbeziehungen beitragen, indem sie für Betrieb� sowie 
für Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, die es wünschen, in Überein­
stimmung mit Programmen, die auf der Grundlage von Beratungen mit diesen 
Verbänden entwickelt worden sind, Beratungsdienste bereitstellen oder ausbauen. 

9. Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung sollten 
die volle Entwicklung und Anwendung von Einrichtungen und Verfahren für 
freiwillige Verhandlungen fördern. 

10. Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung sollten 
im Falle von Kollektivstreitigkeiten in der Lage sein, im Einvernehmen mit den 
beteiligten Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer Schlichtungs- und 
Vermittlungsdienste bereitzustellen, die den innerstaatlichen Verhältnissen ent­
sprechen. 

Beschäftigung 

1 1 . ( l )  Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung 
sollten für die Vorbereitung, Durchitihrung, Koordinierung, überwachung und 
überprüfung einer staatlichen Beschäftigungspolitik verantwcrtlich sein oder daran 
mitwirken. 

(2) Eine zentrale Stelle innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung, die gemäß 
der innerstaatlichen Gesetzgebung oder Praxis zu bestimmen ist, sollte für die 
Ergreifung geeigneter institutioneller Maßnahmen zur Koordinierung der Tätigkeiten 
der einzelnen mit den \'erschiedenen Aspekten der Beschäftigungspolitik befaßten 
Organe und Stellen verantwortlich oder an solchen Maßnahmen beteiligt sein. 

1 2. Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung sollten 
Arbeitsvermittlungsdienste, Programme zur Beschäftigungsförderung und zur 
Schaffung von Arbeitsplätzen, Berufsberatungs- und Berufsbildungsprogramme 
sowie Systeme für Leistungen bei Arbeitslosigkeit miteinander koordinieren oder an 
deren Koordinierung mitwirken ; ferner sollten sie diese verschiedenen Dienste, 
Programme und Systeme mit der Durchführung allgemeiner beschäftigungspolitischer 
M aßnahmen koordinieren oder an deren Koordinierung mitwirken. 

1 3 .  Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung sollten 
dafür verant""ortlich sein, Methoden und Verfahren zu erarbeiten oder deren Er­
arbeitung zu fördern, die gewährleisten sollen, daß die Verbände der Arbeitgeber 
und der Arbeitnehmer - oder gegebenenfalls die Vertreter der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer - in Belangen der Beschäftigungspolitik angehört werden und daß 
deren Mitarbeit bei der Durchführung dieser Politik gefördert wird. 

1 4. (1) Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung 
sollten für die Arbeitskräfteplanung verantwortlich sein oder, falls dies nicht möglich 
ist, an der Tätigkeit der dafür zuständigen Stellen sowohl durch eine institutionelle 
Vertretung als auch durch die Vermittlung fachlicher Informationen und Beratung 
beteiligt werden. 

(2) Sie sollten an der Koordinierung von Arbeitskräfteplänen und an deren 
Einbeziehung in die Wirtschaftsplanung beteiligt werden. 

(3) Sie sollten gemeinsame Maßnahmen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
gegebenenfalls mit Unterstützung von öffentlichen Stellen, sowohl in bezug auf 
kur.aristige als auch auf langfristige beschäftigungs politische Maßnahmen fördern. 
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1 5. Das System der Arbeitsverwaltung sollte einen unentgeltlichen öffentlichen 
Arbeitsvermittlungsdienst umfassen und dessen wirksames Funktionieren sicher­
stellen. 

1 6. Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung sollten, 
wo immer die innerstaatliche Gesetzgebung oder Praxis dies zuläßt, für die Verwal­
tung öffentlicher Mittel verantwortlich oder mitverantwortlich sein. die für Zwecke 
wie die Bekämpfung von Unterbeschäftigung und Arbeitslosigkeit, den regionalen 
Beschäftigungsausgleich oder die Förderung und Unterstützung der Beschäftigung 
be�timmter Arbeitnehmergruppen, einschließlich der Einrichtung geschützter 
Arbeitsplätze, bereitgestellt worden sind. 

1 7. Die zuständigen Stellen innerhalb des Systems der Arbeitsverwaltung sollten 
in der Art und Weise und unter den Voraussetzungen, wie sie durch die innerstaat­
liche Gesetzgebung oder Praxis bestimmt sind, an der Entwicklung umfassender 
und abgestimmter Maßnahmen und Programme zur Erschließung des Arbeitskräfte­
potentials, einschließlich Berufsberatung und Berufsbildung, mitwirken. 

Forschung in Arbeits/ragen 

1 8. Zur Verwirklichung seiner sozialen Zielsetzung sollte das System der /U­
beitsverwaltung als eine seiner maßgebenden Aufgaben Forsch"ung betreiben und 
Forschungsarbeiten von anderer Seite fördern. 

III. AUFBAU DES INNERSTAATLICHEN SYSTEMS DER ARBEITSVERWALTUNG 

Koordinie;ung 

19.  Das Arbeitsministerium oder eine andere durch die innerstaatliche Gesetz­
gebung oder Praxis bestimmte vergleichbare Stelle sollte M aßnahmen treffen oder 
veranlassen, die gewährleisten, daß das System der Arbeitsverwaltung in geeigneter 
Weise in den Verwaltungs- und Beratungseinrichtungen vertreten ist, in denen 
wirtschafts- und sozialpolitische Informationen gesammelt, Meinungen ausgetauscht, 
Entscheidungen vorbereitet und getroffen sowie Durchführungsmaßnahmen entwor­
fen werden. 

20. ( 1 )  Die Hauptdienststellen der Arbeitsverwaltung, welche für die in den 
Absätzen 5 bis 1 8  en .... ähnten Sachfragen zuständig sind, .sollten dem Arbeitsministe­
rium oder der in Absatz 19 erwähnten anderen vergleichbaren Stelle sowie den 
Verbänden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer regelmäßig Informationen oder 
Berichte über ihre Tätigkeiten vorlegen. 

(2) Diese Informationen oder Berichte sollten technischer Art sein, einschlägige 
statistische Angaben enthalten und die aufgetretenen Probleme sowie gegebenenfalls. 
die erreichten Lösungen in einer Weise darstellen. daß gegenwärtige Tendenzen 
und vorhersehbare künftige Entwickiungen auf den Gebieten, die für das Arbeits­
verwaltungssystem von besonderer Bedeutung sind, beurteilt werden können. 

(3) Das System der Arbeitsverwaltung sollte Informationen von allgemeinem 
Interesse über Arbeitsfragen, die es auf Grund seiner Tätigkeit erlangen kann, 
auswerten, veröffentlichen und verbreiten. 

(4) Die Mitglieder sollten in Beratung mit dem Internationalen Arbeitsamt 
bemüht sein, geeignete Modelle für die Veröffentlichung dieser Informationen zu. 
entwickeln, um deren internationale Vergleichbarkeit zu verbessern. 
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2 1 .  Der Aufbau des innerstaatlichen Systems der Arbeitsverwaltung sollte in 
Beratung mit den maßgebenden Verbänden der Arbeitgeber 'und der Arbeitnehmer 
ständig überprüft werden. 

Fina' .:mittel wld Personal 

22. ( 1 )  Durch geeignete Vorkehrungen sollten Gel Sy"tem der Arbeitsverwaltung 
die nötigen Finanzmittel und Personal in ausreichender Anz:thl und r .1t angemessener 
Qualifikation zur Verfügung gestellt werden, damit seme Leistungsfähigkeit gefördert 
wird. 

(2) In diesem Zusammenhang sollten die folgenden Aspekte entsprechend berück­
sichtigt werden: 

a) die Bedeutung der durchzuführenden Aufgaben ; 

b) die dem Personal zur Verftigung gestellten materiellen Mittel ; 

c) die praktischen Voraussetzungen, unter denen die verschiedenen .A ufgaben durch­
geführt werden müssen, um die erwarteten Ergebnisse zu erzieh " 

23. ( 1 )  Das Personal des Systems der Arbeitsverwaltung sollte eine Grundausbil­
dung und Fortbildung auf dem seiner jeweiligen Tätigkeit entsprechenden Niveau 
erhalten ; durch ständige Vorkehrungen sollte dafür gesorgt werden, daß diese 
Ausbildung dem Personal während seiner gesamten Laufbahn zugänglich ist. 

(2) Das in besonderen Diensten tätige Personal sollte die hierfür erforderliche 
spezielle Qualifikation besitzen, die in einer von tier zuständigen Stelle geregelten 
Weise nachzuweisen ist. 

24. Es sollte die Möglichkeit erwogen werden. die innerstaatlichen Programme 
und Einrichtungen ftir die in Absatz 23 vorgesehene AusbIldung durc:� internationale 
Zusammenarbeit in Form eines Erfahrungs- und Informationsaus':lUsches sowie 
gemeinsamer Programme und Einrichtungen für Grundausbildung und Fortbildung, 
insbesondere auf regionaler Ebene, zu ergänzen. 

Interner Aufbau 

25. ( 1 )  Zum System der Arbeitsverwaltung sollten normalerweise Fachabteilungen 
für die einzelnen Hauptprogramme der Arbeitsverwaltung gehören, deren Durch­
führung dieser durch die innerstaatliche Gesetzgebung übertragen wird. 

(2) In Betracht kämen z. B. Abteilungen ftir folgende Fragen : Ausarbeitung von 
Normen über Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, Arbeitsaufsicht, Arbeits­
beziehungen, Beschäftigung, Arbeitskräfteplanung und Erschließung des Arbeits­
kräftepotentials, internationale Arbeitsangeleg�nheiten sowie gegebenenfalls Soziale 
Sicherheit, Mjndestlohngesetzgebung und Fragen, die bestimmte Arbeitnehmer­
gruppen betreffen. 

Außendienst , 

26. ( 1 )  Es sollten geeignete Vorkehrungen ftir den wirksamen Aufbau und das 
wirksame Funktionieren der Außendienste des Systems der Arbeitsverwaltung 
getroffen werden. 

(2) Diese Vorkehrungen sollten insbesondere gewährleisten, daß 
a) die Standorte der Außenstellen den Bedürfnissen der einzelnen Gebiete entspre­

chen, wobei die maßgebenden beteiligten Verbände der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer hierzu angehört werden ; 
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b) den Außenstellen in ausreichendem Maße Personal, Sach- und Transportmittel 
zur Verfügung stehen, damit sie ihre Aufgaben wirksam erfüllen können ; 

c) die Außenstellen ausreichende und klare Anweisungen erhalte'n, um dIe Möglich­
keit auszuschließen, daß gesetzliche UDe' r''lä 're Vorschriften ;n den verschiedenen 
Gebieten unterschiedlich ausgelegt werden. 

III-48 der Beilagen XV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 36

www.parlament.gv.at




